
die noch in den Durchführungsbestimmungen erläutert 
werden können, zurücktreten können. Ich glaube, daß 
wir uns alle bewußt werden müssen, welch gewaltigen 
Schritt wir mit diesem neuen Gesetz tun, aber auch 
welches Bekenntnis unserer Sicherheit und unserer 
Kraft wir hiermit ablegen.

(Lebhafter Beifall)
i

Präsident Matern:
Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Ich schließe 

also die 1. Lesung.
Auf Grund interfraktioneller Vereinbarung sollen 

die 1. und 2. Lesung des Gesetzes zusammengezogen 
werden.

Ich eröffne die 2. Lesung. — Wortmeldungen liegen 
< nicht vor.

Ich schreite zur Abstimmung. Ich denke, wir können 
in einem Abstimmungsgang das Gesetz verabschieden, 
und zwar Drucksache Nr. 12 mit den Änderungen, 
die der stellv. Ministerpräsident, Herr Ulbricht, vor
geschlagen hat. Einverstanden? — Ich höre keinen 
Widerspruch.

Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Gesetz 
Drucksache Nr. 12 mit den vom stellv. Ministerpräsi
denten, Herrn Ulbricht, vorgeschlagenen Änderungen 
seine Zustimmung geben will, bitte ich um das Hand
zeichen. — Ich danke Ihnen. Ich bitte um die Gegen
probe. — Stimmenthaltungen? — Das Gesetz ist ein
stimmig a n g e n o m m e n .

Wir fahren in der Tagesordnung fort. Es folgt 
Punkt 4:

Gesetz über die Gewährung von Straffreiheit
(Drucksache Nr. 13).

Zur Begründung hat das Wort Herr Justizminister 
Fechner.

Minister Fechner:
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Gestatten 

Sie mir bitte eine Vorbemerkung. Es hat heute im 
Laufe des Vormittags noch einmal ein Ausschuß, 
zusammengesetzt aus allen Fraktionen, getagt und den 
Gesetzentwurf vorberaten. Der Ausschuß schlägt fol
gende Änderung vor: In § 4 soll der 1. Abschnitt heißen: 

Ausgeschlossen von den Vergünstigungen dieses 
Gesetzes sind solche Personen, die wegen einer 
nach dem 8. Mai 1945 begangenen Boykotthetze 
gegen demokratische Einrichtungen und Organi
sationen, Mordhetze gegen demokratische Politiker, 
Bekundung von Glaubens-, Rassen- und Völkerhaß, 
militaristischer Propaganda, Kriegshetze oder einer 
sonstigen, nach dem 8. Mai 1945 begangenen Hand
lung, die sich gegen die Gleichberechtigung richtet, 
bestraft worden oder zu bestrafen sind.

Diese Änderung wurde einstimmig beschlossen.
Gestatten Sie mir nun zu der Vorlage einige Worte! 

Das' Gesetz über die Gewährung von Straffreiheit, 
dessen Annahme ich Ihnen im Namen der Regierung 
zu empfehlen habe, ist das erste Amnestiegesetz, das 
nach 1945 von einem deutschen Gesetzgeber für das 
gesamte Gebiet der Deutschen Demokratischen Repu
blik erlassen wird. Von den Ländern hatte lediglich 
Brandenburg im November 1945 eine Verordnung über 
die Gewährung von Straffreiheit erlassen, die sich im 
wesentlichen auf Taten aus der Zeit vor dem 8. Mai 
1945 bezog und außerdem auch solche Taten umfaßte, 
die als Nachkriegserscheinungen zu werten und vor 
dem 1. Oktober 1945 begangen worden waren. Die 
übrigen Amnestien, die nach 1945 ergingen, wurden 
von der Besatzungsmacht erlassen. Es handelt sich ein
mal um den Befehl 228 der SMAD vom 30. Juni 1946, 
der sich nur auf Taten aus der Zeit vor dem 8. Mai

1945 bezog, und zwar im wesentlichen auf solche Taten, 
die gegen den Faschismus gerichtet waren. Am 18. März 
1948 erließ dann der Oberbefehlshaber der SMAD aus 
Anlaß der 100. Wiederkehr der Revolution von 1948 den 
bekannten Befehl Nr. 43, durch den alle Gefängnis
strafen bis zu einem Jahr und alle Geldstrafen am
nestiert wurden.

Wenn wir jetzt, meine Damen und Herren, als 
deutsche Gesetzgeber uns mit der Frage zu beschäf
tigen haben, ob und in welchem Umfange wir aus 
Anlaß der großen politischen Ereignisse, die wir in der 
letzten Zeit erlebt haben, nämlich aus Anlaß der Er
richtung der Deutschen Demokratischen Republik, eine 
Amnestie erlassen sollen, so sind, glaube ich, zwei Ge
sichtspunkte besonders zu berücksichtigen: einmal die 
eben erwähnte Tatsache, daß erst vor eineinhalb Jahren 
durch Befehl 43 eine Amnestie ergangen ist, die sehr 
weitreichend war, zum anderen die Tatsache, daß im 
Mittelpunkt der Arbeit gerade der Justiz — und für die 
kommt die Amnestie ja in erster Linie in Betracht — 
die Aufgabe steht, die demokratische Gesetzlichkeit 
zu sichern. Denn die Sicherung der demokratischen 
Gesetzlichkeit ist ein wesentliches Mittel zur Sicherung 
und Festigung unserer antifaschistisch-demokratischen 
Ordnung. Und Sicherung der demokratischen Gesetz
lichkeit bedeutet wiederum zweierlei: sie bedeutet auf 
der einen Seite strikte Anwendung der demokratischen 
Gesetze, und sie bedeutet auf der anderen Seite scharfe 
Anwendung der Gesetze gegen die Feinde und Sabo
teure unserer demokratischen Ordnung.

Wenn wir unter diesen Gesichtspunkten die Frage 
erwägen, sollen wir eine Amnestie erlassen, so müssen 
wir, glaube ich, zu einer bejahenden Antwort kom
men. Gerade weil sich die allgemeinen Lebensbedin
gungen bei uns erheblich gebessert haben, gerade 
weil unbestreitbar für uns die Zeit der Erfolge ge
kommen ist, können wir, glaube ich, es uns leisten, 
den kleinen Sündern gegenüber großzügig und nach
sichtig zu sein. Wir dürfen heute schon berücksichti
gen, daß manch ein Täter, der sich eines kleinen Ver
gehens schuldig machte, sagen wir: aus der Not der 
Zeit heraus gehandelt hat. Wir können deshalb eine 
Amnestierung der Taten, die nur aus der Schwierig
keit der Verhältnisse zu erklären und deshalb meist 
als Gelegenheitstaten anzusprechen sind, rechtfertigen.

Das, meine Damen und Herren, ist der eine Ge
sichtspunkt. Der andere ist der, daß wir uns davor 
hüten müssen, in der Bevölkerung das Gefühl auf- 
kommen zu lassen, es sollte etwa nachträglich durch 
eine Amnestie korrigiert werden, was in der vergan
genen Zeit durch die Rechtsprechung der Gerichte 
geleistet worden ist. Ich fasse es also als eine Bestä
tigung und eine Anerkennung der Arbeit auf, die in 
der vergangenen Zeit von der Justiz geleistet worden 
ist, daß die Angriffe gegen die Justiz, insbesondere 
wegen ihrer Rechtsprechung in Wirtschaftsstrafsachen, 
sehr stark nachgelassen haben. Ich weiß, daß bei den 
meisten Richtern, die in unserer Justiz tätig sind, in 
der Zwischenzeit das Bewußtsein dafür entwickelt 
worden ist, daß es notwendig ist, Angriffe gegen un
sere antifaschistisch-demokratische Ordnung, insbeson
dere gegen das Volkseigentum und gegen die Wirt
schaftsplanung, mit allem Nachdruck zu bekämpfen, 
und die Bevölkerung wird es verstehen, wenn wir den 
kleinen Sünder, auch den kleinen Wirtschaftssünder, 
laufen lassen, sie wird es aber nur verstehen, wenn 
sie die Gewißheit hat, daß die Großen auch wirklich 
gefaßt werden, wenn sie weiß, daß die demokratischen 
Gesetze auch wirklich im Sinne unserer Deutschen 
Demokratischen Republik angewendet werden.

Das, meine Damen und Herren, sind die Gründe, die 
mich dazu bewogen haben, der Regierung, die mich 
mit der Ausarbeitung des Entwurfs eines Amnestie-
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